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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und 
Katastrophenschutz 
Unterabteilung Rechtliche Raumordnung 

 

 

    

  Datum 3. September 2019 
Abs.: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3, Mießtaler Straße 1 
9021 Klagenfurt am Wörthersee 

 

 Zahl 03-Ro-124-2/3-2019 
  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 

    

An Herrn 

DI Alois Aichholzer 
Lenaugasse 4 

9500 Villach 

 Auskünfte Mag. Daniel Steiner 
 Telefon 050-536-13025 
 Fax 050-536-13000 
 E-Mail daniel.steiner@ktn.gv.at 
   

 Seite 1 von 1 

 
Per E-Mail: aloisaichholzer@aon.at 
 

   

Betreff: 

Gemeinde Villach; 
Antrag auf Annullierung Teilbebauungsplan vom 29.9.2017, Villach, Burgplatz 3, Parz. 51, 
KG75454; 
Schreiben Herr DI Alois Aichholzer; 

 
 
Sehr geehrter Herr DI Alois Aichholzer! 
 
 
Unter Bezugnahme auf das von Ihnen übermittelte Schreiben zu der im Betreff angeführten Angelegenheit, erlauben 
wir uns hiermit mitzuteilen, dass die Stadt Villach nunmehr zur diesbezüglichen Stellungnahme aufgefordert wurde. 
 
 
Sobald uns eine entsprechende Antwort der Gemeinde vorliegt, werden wir unter Berücksichtigung sowohl ihres 
Vorbringens, als auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Stadt Villach eine Beurteilung des Sachverhaltes 
vornehmen. 
 
 
Mit dem höflichen Ersuchen um Kenntnisnahme verbleiben wir bis dahin 
 
 
 
 

mit freundlichen Grüßen! 
Für die Kärntner Landesregierung: 

Mag. Steiner 
 
 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.



PROJEKT AM BURGPLATZ

60 Bauverfahren in Villach gesetzwidrig

lm Zusammenhang mit dem geplanten fünfeinhalb geschoßigen Bau am Burgplatz 3 wurde

von den Anrainern Aichholzer eine Beschwerde beim Kärntner Landesverwaltungsgericht

eingebracht.

Daraufhin wurde sowohl die von der Stadt erteilte Baugenehmigung vom
Landesverwaltungsgericht untersagt, als auch der Teilbebauungsplan als gesetzwidrig

festgestellt.

Das Landesverwaltungsgericht hat in seinem Erkenntnis KLVwG L643-L645/6l2AL5

festgestellt, dass die bauliche Ausnutzung des Grundstückes am Burgplatz 3 nicht durch die

Geschoßflächenzahl oder Baumassezahldefiniert ist und den Vorgaben des §25 K-GplG 1995

nicht entspricht

Die von der Stadt praktizierte Umgehung der Geschoßflächenzahl (GFZ), welche dezidiert im

textlichen Bebauungsplan angeführt ist, wurde somit vom Landesverwaltungsgericht

bestätigt.

Die GFZ ist das Verhältnis der Bruttogeschoßflächen zur Fläche des Baugrundstückes und ist

für Villach zwischen 0,6-L,2 angegeben.

Eine Anhebung dieser Werte ist nur zulässig, wenn dies im öffentlichen lnteresse liegt und

von der Ortsbildpflegekommission positiv beurteilt wird.

Die Geschoßflächenzahl am Burgplatz 3 hat den Spitzenwert von 4,25 !!!
Dieser Wert darf nicht einmal innerhalb des Gürtels der Stadt Wien erreicht werden

Weiters ergibt sich aus dem tandesgerichtsverfahren 27 CgsLlL7d, dass in Villach bei rund

50 (sechzig) analogen Bauverfahren gleichfalls nicht gesetzeskonform entschieden worden
ist.

Über das Villacher System der Geschoßflächenzahlanwendung wird verwiesen auf:

www.stadt-werk.at .........BURGPARK.........Seite 104.



Die GFZ-Manipulation
Untersuchung von 2 fiktiven Fällen mit gleicher Attikahöhe

Grundstücksfläche: 1.000 m2
Geschoßfläche: 200 m2

Erstellu ng des Teilbebauu ngsplanes zum Zeitpunkt,,X"

Festlegung der Baulinie
Festlegung der Erdgeschoßhöhe mit 0,00 m

Festlegung der Attikahöhe mit 17,50 m

Einreichsplanung zum Zeitpunkt,,Y"

Fall,,A"

5 Geschoße mit Geschoßhöhen von je 3,50 m
Geschoßflächen: 5 x 200 = 1.000 m2
GFZ = Geschoßfl äch en/G ru ndstücksfläche = 1.000/1.000

Fall ,,8"

6 Geschoße mit Geschoßhöhen von 2,92 m
Geschoßflächen: 6 x 200 = 1.200 m2
GFZ = Gesch oßfl äch en/Gru nd stücksfläche = 1. 200/1.000
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Mit vorstehendem Beispiel wird der Nachweis erbracht, wie man die GFZ verschleiern kann.
Durch die im Teilbebauungsplan festgelegte Attikahöhe gibt es im Planungsstadium
die Möglichkeit, durch variable Geschoßhöhen bzw. Geschoßanzahl auch beliebige
Gesamtgeschoßflächen zu erreichen.
Die im textlichen Bebauungsplan festgelegte e fZ scheint im Bauverfahren nicht auf, von
Außenstehenden kann diese Umgehung kaum nachvollzogen werden.

..',.:.

Diese Vorgangsweise wurde in einem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Kärnten
auch als gesetzwidrig festgestellt.
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Methoden zur Bestimmung der baulichen Ausnutzung von Grundstücken in
Villach

Das Landesverwaltungsgericht hat in seinem Erkenntnis KLVwG 1643-1645 /6/2075
festgestellt, dass die bauliche Ausnutzung des Grundstückes Villach, Burgplatz 3 durch die
Geschossflächenzahl oder Baumassezahl definiert sein muss und diese nach den Vorgaben
des §25 K-GplG 1995 anzuwenden ist.

Die rechtmäßige Methode

Festlegung der Baulinie

Angabe der Geschossflächenzahl (CFZ) gemäß §3 des textlichen Bebauungsplanes 2014 der
Stadt Villach.

Die rechtswidrige Methode
wurde von der Stadt Villach bei rund 60 Bauverfahren angewendet

Festlegung der Baulinie

Festlegung der Gebäudehöhe

Zitiert wird diese Vorgangsweise aus dem Urteil 27 CgStlLTd des Landesgerichtes
Klagenfurt (3.5.2019):

,,Um bei den Parametern Baulinie und Gebäudehöhe, so wie es dieser Bebauungsplan
definiert, zu einer Berechnung der Geschossflächenzahl zu kommen, wurde die
Geschossanzahl des Projektes hilfsweise herangezogen und damit ein theoretischer Wert
durch diese vorgegebene Umhüllung gebildet. Dieser theoretische Wert wurde ins Verhältnis
gesetzt zur Bruttogeschossfläche des tatsächlichen Projektes. Wenn das tatsächliche Projekt
innerhalb der Umhüllenden zu liegen kommt, also die Parameter Baulinie und Gebäudehöhe
als solches einhält, dann ergibt sich daraus eine Bruttogeschossfläche, die diesen
theoretischen Wert nicht überschreitet".

Resumee

Die von der Stadt Villach für die bauliche Ausnutzung von Grundstücken angewendete
rechtswidrige Methode zeigt deutlich, dass dabeieine offensichtliche Umgehung der
Vorschriften vorgesehen ist.

Schon aus der Kompliziertheit der Herangehensweise ist die Absicht der GFZ-Verschleierung
erkennbar.

Zurecht wurde vom Landesverwaltungsgericht Kärnten daher die Gesetzwidrigkeit
festgestellt.



Bundesverwaltungsgericht hebt einen Bescheid des

Vermessungsamtes Villach auf

Bereits im Jahre 2011 wurde ein Teilbebauungsplan und 2012 eine Baugenehmigung für ein

Büro-und Wohnhaus auf dem Grundstück Burgplatz 3 beschlossen und nach einer
Beschwerde der Anrainer Aichholzer wegen Gesetzwidrigkeit vom Landesverwaltungsgericht

abgelehnt.

Dessen ungeachtet, wollte Bürgermeister Albel an dem Projekt festhalten und hat eine

Abänderung des rechtswidrigen Teilbebauungsplanes veranlasst. Bekanntlich hat die Parzelle

nicht die im textlichen Bebauungsplan der Stadt Villach vorgeschriebene

Mindestbaugrundfläche von 350 m2.

Ein geändeter Teilbebauungsplan mit einer Baugrundfläche von 352 mZ wurde mit den

Stimmen von SPÖ und FPÖ im Gemeinderat am29.9.2017 beschlossen. Dies obwohlbekannt
war, daß das Landesverwaltungsgericht in seinem Erkenntnis vom 28.01.20tG eine Fläche

von 346,81-m2 anerkanntt hatte.

Die Gemeinderatsmitglieder wurden insofern getäuscht, da ein Rathausexperte behauptet
hat, dass die Fläche neu vermessen worden wäre und diese nun 352 m2 aufweist.

Tatsächlich gab es einen Bescheid des Vermessungsamtes Villach aus dem die

,,Aushebelung" der wirklichen Grundstücksfläche ersichtlich war.

Von den Anrainern Aichholzer und Piccottini wurde gegen den Bescheid des

Vermessungsamtes die Beschwerde eingebracht.

ln einer mündlichen Verhandlung vom 23.12.2OL9 im Bundesverwaltungsgericht in Wien

wurde der von den Beschwerdeführern angefochtene Bescheid des Vermessungsamtes

Villach aufgehoben.

Resumee:

Der vom Villacher Gemeinderat beschlossene Teilbebauungsplan für ein fünfeinhalb
geschossiges Bürogebäude wurde auf Grundlage einer falschen und nicht rechtskräftig
abgesicherten Baugrundfläche beschlossen.
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KÄRilTEN Donnerstag, 28. Mai 2020

ffi Anrainer wehren sich n ein Bau ekt am Bu

Eine griine
ffifl§Hffi Ein geplantes Bürogebäude in-
mitten der Altstadt stößt bei einigen An-
rainern auf Ablehnung. Die Bürger be-
mängeln, dass das Gebäude viel zu groß
dimensioniert sei und dadurch eine Grün-

Iatz

0use stütt
fläche im Bereich der Innenstadt unwi-
derruflich verschlossen werde. Gemein-
sam mit ,,Verantwortung Erde* setzen
sich die Anrainer dafür ein, dass statt
eines Neubaus eine grüne Oase entsteht.

Sascha Jabali setzt sich für
mehr Grün in Vil[ach ein.

Bereits im Jahr 2014 war
auf dem Burgplatz unmittel-
bar bei der Markthalle ein
Wohn- und Bürogebäude ge-
plant gewesen. Damals hatte
nach Beschwerden der An-
rainer das Landesverwal-
tungsgericht die Baubewilli-
gung versagt und den Teilbe-

- bauungsplan als ungültig er-
$ klärt. Nun will ein neuer
§ Bauträger auf der Fläche ein
I fünfeinhalb Stockwerke um-
pq fassendes Bürogebäude er-
g richten. Kommende Woche
9 soll die Bauverhandlung fiir
3 das Projekt stattfinden.

,,In den vergangenen Ta-
gen haben uns mehrere be-

Donnerstag, 28. Mai 2020

O Alternative Idee

Siiros
Zudem würde mit dem Bau
des Bürogebäudes eine
Grünfläche unweigerlich
verschx-inden. Anstatt des
Gebäudes könnte nach An-
sicht der Anrainer eine
Grünfläche für die Allge-
meinheit angelegt werden.

Diese Idee wird von ,,Ver-
antwortung Erde" unter-
stützt. ,,Wir haben kürzlich
unter hohem Aufwand Flä-
chen in der Innenstadt ent-
siegelt, um der ausgeuferten
Yerbauung entgegenzuwir-
ken", meint Jabali, der an
den Gemeinderat appelliert,
sich an der Idee zu beteili-.n. ,,Abgesehen vom Ro-
-Jngarten belinden sich kei-
ne nutzbaren Grünflächen
mit Aufenthaltsqualität in-
nerhalb der Fußgängerzo-
ne", kritisiert Jabali.

Katrin Fister

c

c
E

o

ö
o

sorgte Bürger kontaktiert,
die uns über Widerstände
gegen dieses Bauprojekt in-
formiert haben", schildert
Sascha Jabali von ,,Verant-
wortung Erde".

In einer mehrseitigen Stel-
lungnahme führen die An-
rainer ihre Einwände gegen
das geplante Projekt an. ,,Es
ist viel zu groß dimensio-
niert und geht bis an die
Grundgrenzen. Dadurch
kommt es zu negativen Be-
einträchtigungen", befürch-
ten die Anrainer. Gerade m
sensiblen Altstadtgebiet
müsse ein solches Projekt
genau betrachtet werden.



Gertrud Beotrix Haller
Widmonngas se 4, 95OO Vil loch

Tel. 04242-2185?8 Mobi I : 0650 3T73Ota
E-moil : trixiwi lls@gmoil.com

An den

Mogistrot der Stadt Villoch
Bürgermeist er Günther Albel /
Stodt- und Verkehrsplonung/
Bau- und Feuerpolizei
9500 Villoch Rothous

Villoch, om?9.5.ZAZO

BETRIFFT:
mündliche Bouverhondlury "Büro-und wohnhous,,viltoch, Buryplotz 3, om g.6.2020

wiederho I t (4.11.20t2, ta.o7 .?o17) und r echt zeitig bringe i ch rneine

EINWENDUN6

betreffend die Errichtung einu Büro- und (mittlerweilezum Teil umgewidmet, wos es in
der Soche nicht besser mocht) Wohnhouses in Villach Burgplotz 3, pärz. b!, ein.

Noch Auskunft rhrer zuständigen Abteilung om 1?.05. wird das gegenstöndtiche projekt
ohne moßgebliche Anderwgen von Geschoßflöchenzohl (18 m gouhohe), bzw. der striitigen
Bougrundflöchen (Anrainer Aichholzer und Piccotini), und trotzder Erkenntnis des
Lqndesverwqltungsgerichfes vom 2O.lO.2Ot6,inwelchem die Boubewilligung versogt und
ouch der Teilbebouungsplon ols ungültig erktärt wurde, weiter betrieben.
Die wesentlichen boulichen "Unstimmigkeiten" wurden ouch noch Atritfeilung über Anderung
des Teitbebauungsplones im Juli 2at7 nicht erfüllt und hotten fü;l;";;;hner aer Höuser
Widmonngosse 2 und 4 weiterhin keine Relevonz.

Noch wie vor ist es mir unversfiuedlich, dqss geradein diesen Johren der Klimoveränderung,
in der Zeit essentieller Erkenntnisse um existenzielle Notwendigkeit von ,,grüne r Lung4,,
von Entschleunigung , 'von 6RÜN statt BoDENVERSIE6ELUNG oder wie ichschon zum
Ausdruck brqchte, von vERBoTANrsrERuNG stott VERBEToNTERUN6, diese
Stodtregierung sich "festhölt" qn Nochverdichtung, verdichteter Bouweise und sich
entscheidet für Vertilgung von vorhondenen Gründachen. So ist ouch im plon, zugunsten
eines auf Profit ousgerichteten Immobiliengeschöftes eine off ene Grünflöche in eine
Verkehrsflache für privote Zwecke zu verbouen. Dies ist für die öffetfiliche Gemeinschoft
mit Sicherheit NICHT von Bedeutung oder Nutzen .



fch erinnere on die Veröff entlichung eines 2Ol4 initiertes Bürgerbeteiligungsmodells: "Wir
wollen die Stodt gemeinsom mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, sie

konsequent informieren. einbinden und zum Aiitmochen onimienen." Aho!

Im Zusommenhong mit Klimoveränderung sei erwöhnt, doss - wie ich aus kompetenter

Quelle hörte - die zugrundeliegende Bouweise keinerlei Bedocht nimmt ouf Kühlung. Am

?6.5.warnte die WMO (Weltwetterorgonisotion in Genf)vor einem Hitzesommer, da?O2O

eines der heißesfen Jahre seit Beginn der Messungen werden könnte.

Stödte und Gemeinden müssten sich vorbereiten, um iÄenschen zu schützen

Ein sich erhitzender Betonklotz (in unmittelborer Nähe eines noch gewaltigeren

Hochklotzes, der zudem ous bautechnischen Gründen nochweislich hoch brondgeföhrdet
ist), ein grokr Porkplotz ohne jeglichen Schatten, ringsum weit und breit keinerlei

6rünf lächen, ...... Anderwärtig werden trotz günstigerer Umgebungsbedingungen bereits
Besprühungs- und Sprenklereinrichtungen zur Erleichterung der Menschen montiertlll

fm Johre 2016 hst Herr Bürgermeister Albel in einem Gespräch mit "Die Woche Körnten"
qusdrücklich befont, doss die Stodt qm Housprojekt trotz der Widerst{u,rde festholten
möchte. Aus welchenBeweggründen? Für wen? Auf jeden Foll ist in diesem Zusammenhong

für mich eine klore Bevorzugung der Bouwerber (u.o. Verontwortliche für
Eventmonagement/Stadtmarketing) und eine 9enachteiligung der Anroiner ersichtlich.
Wie formulierte der Grazer Philosoph Peter Strosser in einer Togeszeitung om ?4.5.

"Allgegenwörtige Gier nach Events und dobei tonnenweise schlechte Loune". fch merke on:

dies ist lediglich ein zum Nachdenken anregenwollendes Zitot und steht nicht im direkten
Zusommenhong mit der Cousq ols solche.

Die für rnich und für die in ähnlicher Wohnungslogebefindlichen Nochborn der Höuser

Widmonng osse 2 und 4 onstehend e V erschlechterung der Lebensguolitat ergibt sich vor
ollem ous dem extrem verminderten Sonneneinfoll durch die geplonte Hochbauweise von

rund 18 m. Es wurde noch ousreichend vorhondener Lichteinfoll nochgewiesen - no primo!

Die westlich vom Geböude Widmonngosse 4 befindliche 6rünflache - Grasgorten mit
Ströuchern, Bäumen und Blumen - wird vom noch genügenden Lichteinfoll wohl koum noch

gedeihen,wenn die Sonnenkroft fehlt. Also wieder grüne Lunge der Vernichtung
preisgegebenl

Vermehrte, durch in größere Nöhe gerückte Abgosbelostung von Seiten der offen
liegenden Goragenporkplatze entsprechen wohl ouch nicht dem vom Ge.setzgeber ols

schützenswert erochtetenTnteresse, nämlich dem Schutz der Umwelt. Fehlenden Schutz

erlebtenouch zwei kerngesunde,kröftige Tonnen, welcheauf der Grünflache am

Südwestrond der geplonten Bebouungsflache stonden. Angeblich Sturmschoden. Konn mich

in der Zeit, als sie gefallt wurden, on keinen großen Sturm dovor erinnern.

Mögen die Erfordernisse der Zeit, die Umsicht für gesundes, nochholtiges Wohnen und



Leben und die Herzensvernunft die Oberhond beholten!

Gruß Gertrud Bestrix Haller gez.

P5: Ein kunstvoll, liebevoll, ideenreich g?.stalteter PARK (stott Porkplotz) mit einem Povillon

on possender Stelle, Roum für kleine qkustische Konzerte (Einbindung der Musikschule2),
Lesungen....., welch schöne Vorstellung! Solch eineT.dee bringt Rennomee. Ich überlosse sie
gerne Ausführenden:-)

!t.,n;l
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Kassastuxz" Das Veranstaltungs-Aus bringt
Feuenvehren in die Bredouille, ofl sind Feste
die I{aupteinnahmequelle. Im Cespräch:
Bezirkskommandant Libert Pekoll. §eite 8

tr-'-'B
s'

Arbeitsmarkt. Corona-Bilanz: 7o Prozent
mehr Arbeitslose im Aprii. Besonders hart
trifft es die Jungen, erklärt Josef Zeichen,
Bezirkssteilenieiter des AIüS. Seite z4

Neuer Anlauf filr
Burgplatz-Prolel«t

Neubau: §treit gehtweiter
, . : *.rt;.i::.,ir :t*1.:.1

: .' -.i
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VILLACF{ iaw). Und es geht in
die nächste Runde. Seit mehr
als acht }ahren kämpft der Per:-
sionist Alrris Aichholzer gegen
das Eauproiekt von Sandra Sta-
ber-Gaisek. Äuf rund 35o Quad-
rätmetern will sie arn Viilather
Burgplatz, zwischen Markthal-
le und &lusikschule, ein rnehr-
stöckiges Gekräude errictrten.
Der Haken: Die rB &4eter hohe
Hausrnauer des Neubaus isl
wenige Meter vor dern Fens-
ier des Aichholzer-Anwesens
in der \,Vidrnanngasse geplant.
,,Unzumutbar", findet dieser.
Seither kämpft er gegen den
Neubau - auch mit Erfolg, so
scheiterte die Baubewiltigung
am Lar-idesverwaitungsgericht.

Blick aus Aichholzers Fenster:
hier soli eiie Mauer hin aw

Bauverhandlung steht an
§ür g. juni steht nun eine lvei-
tere Bar:verhandiung, mit ge-
änderten Teilbebauungspiä-
nen, än. Doch Aichholzer hat
sich vcrbereitet, seine .,\rgu-
mentationsiiste, welche diese
als unzulässig darlegen soltr, ist
lang" Neiren einer zu klelnen
Baugrundfläche mutrnaßt er

einen,.Widmungs-Trirk". Dc;-

Teilbebauungsplan wäre fur
ein Bürohaus, nicht aber ein
Wohn- und Geschäftshaus, i.rr
welches letztiich die Bauver-
}:anrilung erfolgt, beschicssen
worden. ,,Bei der Bauyerhani-
lung geht es uill eine r.orsätz-
liche Gesetzesverietzung. Es

wird über eine Eaubervilligung
verhandelt, frir dle es keine
1.üidmung gibt."
Das entspreche nicht den 'lat-

sachen, berichtet Aifi'ed iVink'
ler, Magistratsjurist Behörden-
verwaltung. lVinkler: ,,In der:
Bauplänen sind alie drei \{iti-
mungen, Wohn-, Geschäfts
und Bürohaus, enthaiten."

Kostspieliger §treit
Es bleii:t die Bar-lverhandlun5
abzuwarten, weiß Bau,,verbe
rin Staber-Gajsek. Bereits ror
zwei }ahren verwies sie nebe:"
der extremen nerwlichen Be-

lastung auf die enorrnen Kos.

ien des langen Rechtsstreits.
Kosten, weiche damals bereits
die Kosten des Grundsiücks
seinerzeit überstiegen hätten.
Är:ch Gespräche mii rlichhoi-
zer hätten bis dato zu keinem
Ergebnis geführt" ,,ietzt warte
ich ab uno hofre". sagr sie.

Grüne Oase
Aichhoizer lndessen ist zuver-
sichtlich, das Baupreijekt ver'
hindern zu können. Auch ein
Alternativkonzept präsentiert
der Viilacher. Gemeinsam mit
den Anrainern schwebe ihrn
eine grüne Oase vor. t-inter-
stützung erhäit er von der ,)rer-
aniwürtung Erde'l die einen
Appetl an den Gemeinderat
richten wili, den !'crsctrlag ,,in
Betratht zr.r ziehen'l Seitens der
Stadt Villach. die sich in der
Vergangenheit für den Neui:au
aussprach, heißt es auf Anfra-
gei,,Aiternative Vorschläge
sind Sache des Bauwerbers".



Eine Abänderung des Projektes ,,Bürohaus am Burgplatz" ist wegen

der massiven GFZ Überschreitung nicht möglich

Beim derzeitigen Bauverfahren geht es um die Anderung der vom Landesverwaltungsgericht

Kärnten zuvor untersagten Baubewilligung.

Nach Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes ist die Anderung aus nachstehender

auszugsweisen Begründung nicht möglich:

......weshalb die Regelung § 6 des Textlichen Teilbebauungsplanes 2007 richtet und diese im

Bauland- Geschäftsgebiet bei geschlossener Bauweise mit maximal L,0 limitiert ist. Eine

Geschoßflächenzahl von maximal 1,0 bedeutet, dass auf dem gegenständlichen Grundstück

51 und L2l2beide KG Villach, welche ein Gesamtflächenausmaß von 346,81" m2 aufweisen,

maximal Geschoßflächen im Ausmaß von 346,81 m2 errichtet werden dürften. Das

vorliegende Projekt sieht die Schaffung von Geschoßflächen im Ausmaß von jedenfalls 81L

m2)* vor, weshalb eine deutliche Überschreitung der Geschoßflächenanzahl mit dem

geplanten Projekt verbunden ist.

Eine weitere nach § 17 VwGVG iVm § 13 ABS 8 AVG grundsätzlich gebotene Projektänderung
(dazu VwGH 27.08.2OL4, Zahl Ro ZOt4/0510062 ) war aufgrund des massiven Ausmaßes der

Geschoßflächenzahlüberschreitung nicht einzuräumen, weil durch diese erforderliche
grundlegende Veränderung des Vorhabens jedenfalls nicht mehr von der ldentität der Sache

ausgegangen werden könnte, zumaldiese Anderungen nach Art und Ausmaß keineswegs

geringfügig wären.

)* lm gegenständliche Verfahren geht man sogar von Geschoßflächen von 1.439,07 m2 (!!!)

aus.



Mittwoch, 10. Juni 2020 € 1,30

Büroproiekt bei der Markthalle ist auch nach Bauverhand[ung umstritten:

ffi]l1t'i,i;1Ein geplantes Bürogebäude im Bereich des
Wochenmarkts stößt bei Anrainern, wie berichtet, auf
Ablehnung. Bei der Bauverhandlung am Dienstag ha-
ben sie zahlreiche Einwände gegen das Projekt vorge-
bracht. In Kürze soll eine Unterschriftenaktion starten,
die sich für eine Grünanlage statt des Neubaus einsetzt.

Untersohriften gegen Beton
,tr

.2

d
o

Direkt hinter dem Hoch-
haus, in dem die Markthalle
untergebracht ist, soll das
Büro- und Wohnhaus er-
richtet werden. Bis zu fünf
Stockwerke sind geplant -
Anrainer befürchten durch
den Neubau allerdings eine
Vielzahl an negativen Aus-
wirkungen. Bei der Bauver-
handlung am Dienstag ha-
ben sie ihre Einwände vorge-
bracht. Es wurden mehrsei-
tige Stellungnahmen einge-
bracht. Unter anderem geht
es darum, dass das Gebäude
zu groß für den vorhandenen
Platz dimensioniert sei und
eine Grünfläche im Bereich

der Innenstadt dadurch un-
widerruflich verschlossen
würde. Weiters sei die Ge-
schossflächenzahl zu hoch
dimensioniert und der Bau
würde zu nah an Grund-
stücksgrenzen gezogen.

Eine der Anrainerinnen
will nun aktiv tätig werden.
,,Ich werde eine Unterschrif-
tenliste nach dem Motto kei-
ne Betonierung, sondern Bo-
tanisierung einbringen. Das
Grundstück würde sich per-
fekt für eine Grünanlage eig-
nen. Es war bereits vor 800
Jahren ein Lustpark'., sagt
Beatrix Haller.

Katrin Fister Auf diesem Grundstück so[[ das Gebäude errichtet werden

i

I



W
Bärogebäudeoüsolet der Villacher Stadtent_ rien angelegt werden: die

Der Konflikt, um die Er-
Architektur sollte quali-

richtung eines Büroge-
tätsvoll sein, das Vorha-

bäudes beim Burgplatz in
ben sich in den städtebau-

wickler sollte sein, end-
Iich die verödete Citv als
Wohnort attraktiv gestai-
ten. Eine lebendige und
Iebenswerte Stadt am
Fluss, nach dem Vorbild

den. Damit prallen die
Verwertungsinteress en
der Bauherren aufdie der

lichen Bestand einfügen
und eine Nachfrage nach
Wohnraum oder Büroflä-

Villach, findet kein Ende.
Der umstrittene Bau be-
schäftigt noch immer das
Bauamt und deren Anrai-
ner. In diesem Zusam- tive sein.
menhang soll man sich Brigitte Nachbar, Velden

von Laibach, könnten che decken. Wertet dieser
eine Vision oder Alterna- Neubau den öffentlichen

die Frage stellen, erfüllen
Bürogebäude heute noch trag;wür,rllges Proiekt raum in der Innenstadt?ihre Funktionen, zumal Manmuss sich das einmal Bietet der Neubau we-bedingt durch die Coro- vor Augen führen: auf ei- nigstens leistbarenna-Pandemie der Berufs- nem kleinen Grundstück, Wohnraum für die Mittel-alltag immer mehr nach aufdem die meisten noch schicht? Fragen, die wohl

Raum am Burgplatz auf?
Gibt es eine NaChfrage an
Büroflächen und Wohn-

§&rffi§&,8 ffieosem

nicht einmal ein Einfami- schlechterdings nicht be-lienhaus bauen würden, jaht werden könnenl
soll nun in der Innenstadt Aber Bauen an sich hatBeschäftigten auch gern ein 18 Meter hohes Büro- keinen Wertl Es gibt guteangenommen. priorität gebäude errichtet wer- Beispiele für kleinteilige,

qualitätsvolle Nachver-\]ZEIGE ---.-----.------------.----.---

dichtung - ein
im Innenhof ist

Büroklotz
es aber;'e-ansässigen Bewohner denfalls nicht. Man stelltund Eigentümer! Doch sich ja auch keine Stand-

warum sollen diese einen uhr mitten ins Wohnzim-
Neubau in vor mer, nur um die Zeit able-

Haus einfach so sen zu können. Offen_
hinnehmen, der mit einer sichtlich geht hier bedau_
Entwertung ihrer Immo- erlicherweise das Ver-

wertungsinteresse ein-
deutig zulasten des Ge-
meinwohls - darf das tat-tenen Neubaus fest? Für sächlich das Ziel einer

eine Entscheidung im In- städtischen Entwicklung
teresse des Gemeinwohls sein?
müssten objektive Krite- Gaby Krasemann, Villach

Armlänge
ihrem

Hause verlagert wird.
Homeoffice wird immer
beliebter und von den

Bus €u.

€

Juli

Juni

Bus CJuli

24. Juli
lfllLLIS



Das Burgplatz Proiekt und die Bauvorschriften
Aufsichtskommissär wird für die Stadt Villach gefordert

Die Errichtung eines fünfeinhalb geschossigen Bürokomplexes in der historischen Altstadt
von Villach, Burgplatz 3, wirft immer mehr Fragen auf.

Nach einer Beschwerde der Anrainer wurde eine von der Stadt Villach bereits erteilte
Baugenehmigung vom Landesverwaltungsgericht Kärnten im Jahr 2016 wegen

Rechtswid rigkeit u ntersagt.

Dies deshalb, weil man die tatsächliche Geschossflächenzahl durch eine kaum

durchschaubare Verschleierung dargestellt hat, was allerdings nachträglich vom
Magistratsjuristen als Bagatelle betrachtet wurde.

Bei einer neuerlichen Bauverhandlung für ein sogenanntes geändertes Projekt ist im Entwurf

kleingeschrieben eine Wohnnutzung, Geschäftsnutzung und Büronutzung angegeben.

Die Abstimmung im Gemeinderat und auch die Verordnung für den Teilbebauungsplan

erfolgt allerdings nur für ein ,,Bürohaus am Burgplatz".

Folgender Trick liegt zugrunde:

Für ein privates Bürohaus wird eine Zufahrtsbreite von 7 m über einem öffentlichen
Parkplatz vorgesehen, da man im Erdgeschoss Abstellplätze für 8 Fahrzeuge eingeplant hat.

Gemäß dem textlichen Bebauungsplan 2OL4 der Stadt Villach werden für bestimmte
Nutzungen eines Hauses Stellplätze vorgeschrieben.

Die Festlegung der nötigen Abstellplätze ist rechtlich unterschiedlich vorgesehen zwischen

einem Bürohaus und einem Geschäftshaus. Man braucht für ein Bürohaus weniger Pkw

P!ätze als für ein Geschäftshaus.

Nach Aussage des Magistratsjuristen der Behördenverwaltung Dr. Winkler erklärt dieser in

der WOCHE, dass in den Bauplänen alle Widmungen enthalten wären, also Wohnhaus

,Bürohaus, Geschäftshaus.

Eine Stellplatzfestlegung und Verordnung gibt es für Wohnhaus und Geschäftshaus jedoch

nicht.
Schon aus diesem Gründen ist die von Dr. Winkler behauptete Widmung für Wohn- und

Geschäftshaus gesetzeswid rig.

Eine auffällige Häufung von nicht gesetzeskonformen Bauverfahren kann man in Villach

feststellen.
So wurde in den letzten Jahren bei über 60 Bauverfahren gegen bestehende Bauvorschriften

verstossen.
Es drängt sich die Frage auf, ob die Landesregierung künftig einen Aufsichtskommissär für
die Stadt Villach nominieren sollte.
Das Land hat das Aufsichtsrecht dahingehend auszuüben, dass die Stadt bei Besorgung des

eigenen Wirkungsbereiches aus dem Bereich der Landesvollziehung die Gesetze und

Verordnungen, insbesondere in ihrem Wirkungsbereich nicht überschreitet und die ihr
gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt. (Villacher Stadtrecht §96).



Bevölkerung fordert Grünflächen ein

ln einem Bericht der WOCHE vom 3. Juni 2020 wird die Frage einer Alternative zum

Bauvorhaben Burgplatz 3 aufgeworfen.
Von Seiten der Stadt wird darauf geantwortet: ,,Alternative Vorschläge sind Sache des

Bauwerbers".

Von der Stadt Villach wurden Experten beauftragt, die Grundlage zur Neugestaltung des

öffentlichen Raumes von Villach zu schaffen.

Aus dem Ergebnis einer Potentialanalyse für das Kaiser-Josef- Viertel ergibt sich die

Die Erwerbung von privatem Eigentum für die Lebensnotwendigkeit der Bevölkerung ist
nicht A,ufgabe von Privatpersonen, sondern die zwingende Aufgabe der Stadt. Villacher und

Villacherinnen fordern daher die Stadt auf, jene von ihr in Auftrag gegebenen Erkenntnisse

zu verwirklichen und dafür zu sorgen, dass entsprechende verfügbare Grünflächen für die

Öffentlichkeit erworben werden.

Villacher und Villacherinnen sind nicht Bittsteller, sondern fordern nur ihr Recht ein.
Wenn die Zuständigen als Hauptaufgabe die Versiegelung von Bodenflächen und

Scheinbegrünungen sehen, ist dies nicht im lnteresse der Bürger und Bürgerinnen.

dieses Altstadtbereiches gibt es keine dezidiert gewidmeten Grünflächen

müsste daher auf das Potential der vom öffentlichen Raum sichtbaren aber
tndie sichFlächen

befinden



Pol. Bezirk:/Gemeinde: Villach Lfd. Nr

Unterstützungsliste
für die

Bürgerinnen- und Bürger-lnitiative
bezüglich

EINWENDUNG
betreffend den Abbruch eines Wohnhauses mit Nebengebäuden und Neubau eines Büro- und Wohnhauses, damit
Bebauung aller auf der Parzelle vorhandenen Grünflächen. Bauhöhe 18 Meter! Es wird dafür eingetreten, dass

anstelle des geplanten fünfeinhalb Stockwerke hohen Gebäudes eine Grünoase für die Allgemeinheit geschaffen

wird.

BOTAN lsl ERU NG statt BETON I ERUNG

am Beispiel Burgplatz 3, Porz. 51, Villach

(Kurzbezeichnung)

Zustellungsbevollmächtigte Person: Gertrud Beatrix Haller

Die nachstehend eingetragenen Personen unterstützen diese Bürgerinnen- und Bürger-lnitiative.
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Alois Aichholzer

Von:
Datum:
An:
Betreff:

"Alois Aichholzer" <alois aickholzer@aon.at>
Montag, 12. Oktober 2020 08:05

Sehr geehrter Herr Stadtrat Baumann,

am 30. September 20L7 habe ich Sie zufällig am Nikolaiplatz getroffen und lhnen vorgehalten , dass
Sie mit lhrer FPÖ Fraktion gemein§am mit der SPö einen vom Landesverwaltungsgericht Kärnten
abgelehnten Teilbebauungsplan für das 5 - stöckige Bauprojekt am Burgplatz zugestimmt haben.
Dies, obwohl ich lhnen und den übrigen 44 Mitgliedern des Gemeinderates vorher schon schriftlich
mitgeteilt hatte, dass die Besetzliche Mindestbaugrundfläche für das Gebäude nicht gegeben sei.

Sie argumentierten, dass durch eine Neuvermessung die Grundfläche gemäß Angabe der
Stadtexperten, ausreichend wä re.
Das wurde mittlerweile widerlegt, denn nach einer Beschwerde der Anrainer Aichholzer und
Piccottini hat das

Bundesverwaltungsgericht Wien den Beschwerdeführern Recht gegeben, und dem vom
Vermessungsamt Villach erteilten Bescheid bezüglich der Grundfläche ersatzlos aufgehoben.

Mit lhrer Mithilfe ist also ein zuvor rechtswidriger Teilbebauungsptan nochmals rechtswidrig
beschlossen worden.

Ungeachtet der vorliegenden Gerichtsentscheidungen liegt derzeit ein neuerliches Bauansuchen bei
der Baubehörde auf.

Es ist anzunehmen, dass die betroffenen Anrainer{innen) thren nicht nachvoltziehbaren Beitrag
zum Projekt Burgplatz 3, beider nächsten Gemeinderatswahtentsprechend honorieren werden.

Freundliche Grüße,

Dl Alois Aichholzer
www.stadt-werk.at ...... ".. BU RGpARK

12.10.2020



Ktagenfurt, Krone I

§ 0s 7060-52040,

22. Oktober 2020 € 1,30

Ausgabe Nr.21.738
Platz 1, Redaktion:
, Abo: § 05 7060-600

unterschritten tür mehr G un

Verfahren für e lantes Bau ro ekt am B latz noch nicht ab eschtossen

t
oo

ffii..4ryät lin geptantes Büro- und Wohngebäude auf
dem_Burgplatz stößt, wie berichtet, bei vielei arrrir.*
auf Widerstand. Während die yeifahren noch im Lau-fen sind, hat eine Projektgegnerin begonnen, Unter_
schriften zu sammeln. Sie will aufzeige;, da;;;s;;;n
Wunsch nach mehr Grün in der Innen§tadt giUt.

Das Bauverfahren um das voller Schritt, in den Innen_
geplante Gebäude am Burg- städten Crünnacne;--;
platzhat Anrainerin Beatrix schaffen.., meint Auif"..
!fl"; r.eranlassr. Unter- Das Areal- ä, 

-erigptat,
schrllten zu sammeln. Sie würde sich auch gesclicht_
lpricht sich klar gegen das lich fiir eine Grünoäat;Li;
frojgkt, ags, ryill, dass das ren. Denn r"f a;-;;;l#;;
Areal als Grünfläche genutzt Baugelände ueraäd 

-- 
sicü

wird. Mit den von ihr gesam- einsi ein C"rtä" iä e".ä.melten unterschriften wil Ersichtrich sei aieslr -näci
sie unterma-uern, dass der auf einem t<aiur;;;;r'e;;
Wunsch nach mehr Grün in Jahr 1g26. ffaff..: ,,8, *a..der Innenstadt von großen ja schön, i- Ä"ä.iirt", änTeilen der Bevölkerung ge- äen histöri."fr"n Fuii. 

-Lir.
tragen-werd_e.,Mehrals 500 Erinnerungstafel auizustel_
Menschen haben die Liste len.,. Auls A"rn Äi.äf-a*
unterschrieben. Gerade in Burgplatz, isl wie U.il.fräi.
Zeiten der stetigen Klimaer- etn EiirogäUärO. Ä.pl^r,ii..-"wärmung wäre es ein sinn- - 

Katrin Fister

.2

'i

d
o

Hatler sammelte unterschriften für mehr Grün in städten



Von:
Datum:
An:
Betreff:

"Alois Aichholzer" <aloisaichholzer@aon.at>
Mit§voch,28. Oktober 2020 19:52
<christoph.kienberger@,villach. at>
BYH Burgplatz3,Parz. Nr. 51, KG Villach, Schriftstück v.16.10.2020, Grenzthematik v. 6.10.2020

Sehr geehrter Herr Mag. Kienberger,

wie der Baubehörde bekannt ist, vertrete ich in obiger Angelegenheit meine Farnilienmitglieder
Dagmar Aichholzer, Mag.Astarte Aichholzer und Mag. Anukis Aichholzer.

Zu meinem Erstaunen haben außer mir meine Angehörigen die Verständigung über ein

"Parteigehör zum Sachverhalt" erhalten.

Möchte um Aufklärung ersucherL warum ich in der Angelegenheit nicht kontaktiert wurde.

Habe dieses sog. Amtssachverständigengutachten durchgelesen, muss dabei anmerken, dass dies

offensichtlich als Reinwaschungsaktion für den Vermesser Dl lsep gedacht ist, und man damit die

Grundstücksfläche von 352 m2 begründen will.
lm Übrigen kann es sich bei dieser "Grenzthematik Burgplatz" keineswegs um ein Gutachten

handeln, weil die einfachsten Kriterien eines Gutachtens nicht vorhanden sind.

Ein Ausschnitt:

ist zwar die Mauer fälschlicherweise mit einer Breite von 50 cm ei ngezeichnet

handelt es sich jedoch ausschließlich um eine falsche Darstellung des Naturbestandes der
aktuellen Mauer.

...........zum Grenzpunkt 28966 ist mit einer Entfernung von 50 cm zum Grenzpunkt 21-35 meinqr
Ansicht nach richtig gesetzt.

. da die Möglichkeit besteht, dass die Mauer seither verändert wurde, kann die heutige

Mauerbreite für den Grenzverlauf nicht relevant sein.

Es fehlt nur noch , dass der Anrainer Piccottini eine 10 cm starke Mauer an den Bestand mittels
Uhu angeklebt hat und von einer Wandstärke von 60 cm spricht.

Schließlich wird noch behauptet, dass das Flächenausmaß des Grundstückes 352 m2 betragen

würde. Eine diesbezügliche Begründung gibt es in dem gesamten Bauverfahren bisher nicht.

Die Erlassung des Bescheides durch das Vermessungsamt Villach, mit einer angeführten
Grundstücksfläche von 352 m2, wurde vom Bundesverwaltungsgericht Wien am 23.L2.2Ot9
bekanntlich ersatzlos aufgehoben.
ln dem Verfahren wurde auch darauf hingewiesen: "Um die genaue Lage der Grenze zu ermitteln,
müssten die Grenzpunkte mit den Koordinaten neu abgesteckt werden".

Die tatsächliche Baugrundfläche ergibt sich aus dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes

Kärnten vom 20.10.201.6 mit 346,81 m2.

Es ist allgemein bekannt, dass die Baubehörde der Stadt Villach in einem problematischen
Verhältnis zu Bauvorschriften steht, und dies auch irn gegenständlichen Verfahren wieder zum
Ausdruck kommt.

Möchte Sie dazu auffordern, eine rechtsgemäße Abklärung dieser Causa vorzunehmen

Mit freundlichen Grüßen,
Dl Alois Aichholzer



30. Oktober 2020 € 1,30

kr*gte.mt AusgabeNr.21.745
Klagenfurt, Krone Ptatz 1, Redaktion:
§ 0"5 7060-52040, Abo: O 05 7060-600

',ffi Vittacher VP unterstützt Anrainer & Stadt so[[ Grundstück bei Burg kaufen

tiliderstund en Buuprolekt
,t.,.,..ir..,.':.ii Gegen ein geplantes Bürogebäude am Burg-
platz kämpfen, wie berichtet, Anl{ng. Unterstützung
ärhalten sie nun von der Villacher YP. Die Stadträte Ka-
tharina Spanring und Christian Pober wollen sich dafür

"irsetr"n, 
dass die Stadt das Grundstück ankauft und es

zu einer öffentlichen Parkanlage umgestaltet.

gegen die Kärntner Bauord-
nung und haben diese in
Einwänden vorgebracht'

Stadträtin Spanring will
die Anrainer unterstützen
und fordert, dass die Stadt
das Grundstück ankauft.
,,Wir werden im Gemeinde-
iat einen Antrag einbrjngen.
Das Areal soll der Offent-
lichkeit als Grünfläche zu-
gänglich gemacht werden",
io Spanring. ,,Mit einer
Tiefgarage, die im Zuge des
Marktproj ektes verwirklicht
und begrünt werden soll,
würde sich sogar eine Oase
in der Innenstadt verwirkli-
chen lassen.'o K. Fister

daher unverständ-
lich, dass das Projekt erneut
eingereicht wurdeo', meint
Stadträtin Katharina SPan-
ring, die nun gemeinsam mit
Parteikollegen Christian
Pober und den Anrainern
Alois Aichholzer und Peter
Piccottini vor Ort auf Lokal-
augenschein war.

Die Bauverhandlung für
das geplante Bürogebäude
ist noch im Laufen. Die An-
rainer sehen in dem Projekt
aber mehrere Verstöße

Die Stadträte Katharina Spanring und Christian Pober mit
den betroffenen Anrainern ltoisÄichhotzer, Peter Piccottini

'tr
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Bauwerberin  Staber- Gajsek ist SPÖ Kandidatin für die 
Gemeinderatswahl 2021 
 
In der  Onlineausgabe der Kleinen Zeitung gibt es nachstehenden Kommentar: 

 

Villach Fasching und kein Ende 

Bekanntlich ist die neue Kandidatin  der SPÖ, Frau Mag. Sandra- Gajsek die Bauwerberin des 

umstrittenen Bürohauses am Burgplatz. 

Ein Projekt, welches der Bürgermeister Albel (SPÖ) unter allen „Umständen“ durchziehen 

möchte. 

Dies, obwohl die gesetzlich notwendige Baugrundfläche nicht vorhanden ist und außerdem 

das Landesverwaltungsgericht Kärnten  das Vorhaben wegen der enormen Überschreitung 

der Geschoßflächenzahl abgelehnt hat. Auch sind keine (!) Grünflächen vorgesehen. 

 

Die „bösen“ Nachbarn sind natürlich nicht gewillt, das Vorhaben, welches in keiner Weise 

den Bauvorschriften entspricht, hinzunehmen. 

 

Vielleicht gibt es noch eine Kandidatur mit der „Liste der gesetzestreuen AnrainerInnen“, die 

für Grün, Licht, Luft und Sonne eintritt. 

  

DI Alois Aichholzer 

 

 

 
 

Villacher Bürgermeister, als oberste Baubehörde, riskiert Haftstrafe 
 

Gegen den Villacher Bürgermeister hat es  ein Ermittlungsverfahren wegen § 302 Abs 1 StGB 

in Zusammenhang mit der von ihm veranlassten Abänderung des Teilbebauungsplanes 

gegeben, nachdem für das Baugrundstück  eine falsche und nicht rechtskräftige 

Grundstücksfläche von 352 m2 angegeben worden ist. 

Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft erstaunlicherweise  deshalb 

eingestellt, weil es ihrer Meinung nach  eine rechtskräftige  Grundstücksfläche gegeben 

hätte. 

Diese Annahme wurde mittlerweile vom Bundesverwaltungsgericht Wien widerlegt. 

 

Aus vorliegender  Causa und den  übrigen vorsätzlichen Baugesetzesverletzungen, 

insbesondere auch durch die Missachtung  des Erkenntnisses des 

Landesverwaltungsgerichtes Kärnten, ist der vorsätzliche Missbrauch der Amtsgewalt als 

gegeben zu betrachten. 

 

 



Rechtssicherheit

Ein Frkennlnjs-des Lande-pvqrwallunqsFerichtegbedeutet auch Rechtssicherheit

in bestimmter Saqhe.

Es kann eine Behörde nicht einfach eigene Bauvorschriften, wie es in der Stadt

Villach praktiziert wird, aufstellen.

Eine vorsätzliche Missachtu ng der Gesetze kann als Amtsmissbrauch

betrachtet werden !

Amtsmissbrauch wird von der Justiz in Villach viel zu selten verfolgt und wird
daher von den Amtsjuristen als übliches Kavaliersdelikt angesehen, obwohl es

sich in der Tat um ein Verbrechen handelt.

Haftstrafen sind angegeben von 6 Monate bis 5 Jahre.

Ein konkretes Beispiel :

Nachdem das Landesverwaltungsgericht Kärnten sowohl den

Teilbebauungsplan als auch die Baubewilligung untersagt hat, gibt der Villacher

Bürgermeister Albel an, dass er an dem Projekt festhalten werde (s. WOCHE

Villach).
Dies ist ein eindeutie aneekündieter Vorsatz !

Herr Albel hat daraufhin alles unternommen, allerdings mit untauglichen

Mitteln, um das gleiche Verfahren neu aufzurollen.

,,Korruptiom
Est kein

Kavaliersdelil$"



Grünes Eck in jedem Stadtviertel von Villach

ln Zusammenhang mit einer der Propagandameldungen der Stadt wird von einem künftigen

,,Grünen Eck" in der Burgenlandstrasse berichtet. Dort soll eine Fläche von 4.500 m2 für den

Gen eration e n-Treffpu n kt zu r Verfü gu n g geste I lt werde n.

Weiters: Jeder Stadtteil soll künftig eine,,Grüne Ecke" bekommen.

Das ,,Kaiser Josef Platz Viertel", zudem übrigens auch der Burgplatz gehört, soll offensichtlich

eine,,Grüne Ecke" nicht erhdlten. Dies, obwohleine Bürgerinitiative mit 500 Unterschriften

sich im Bereich des Burgplatzes seit Jahren um eine Grünoase bemüht.

Scheinbar ist in diesem Bereich die Bodenversiegelung durch einen überflÜssigen

Bürokomplex wichtiger, als der Wunsch der Stadtbewohner.

Man erinnert sich, dass in einem von der Stadt mit Steuergeldern in Auftrag gegebenen

Gutachten der Mangelvon Grünflächen in diesem Stadtteil hingewiesen worden ist. Es

wurde der Stadt empfohlen, private Grundstücke zu erwerben, um Grünflächen zu schaffen.

Nun wurde unlängst eine 348 m2 große, und zum Großteil begrünte Fläche, von einem

Bauträger erworben, um dort besagte Verbauung vorzunehmen-

Eine künftige Grünfläche für die Allgemeinheit zu erwerben, hat die Stadt offensichtlich nicht

i nteressiert, oder waren diese paar Quad ratmeter,,u nerschwi nglich " ?

Wie bekannt ist, willder Bürgermeister unter allen Umständen hier ein sinnloses

Bauprojekt durchziehen und einen weiteren Beitrag zur Bodenversiegelung leisten.
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Am Burgplatz soll eine derzeit begrünte Fläche gerodet und versiegelt werden
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BURGERMEISTER

Von: Beatr'!x

Gesendet: Montag, L2. Juli 2021 11:55
An: b uerge rmeiste rb ue ro @vi [iqch.at
Betreff: Burgplatz 3

An den Herrn Bürgermqiste{ Albel persönlich
lch bitte auch um eine ferminvereinbarung für ein Gespräch

Am Burgplatz 3, einer innerstädtischen Noch-Grünoase, an welcher eines lhrer propagierten
künftigen ,,GRÜNEN ECKs" den optimalen Platz fände, soll nun doch besagtes objekt tebaut werden?
Nach jahrelanger Anstrengung vieler Bürgerinnen und Bürger, von welchen sich über S00 diesbezüglich auch
mit ihrer unterschrift zum Ausdruck brachten, diesen Bau zu verhindern?
Die Stadt Villach fördert eine weitere Versiegelung, wo rundum schon genug oder ausschließlich Beton
vorherrscht
Und hat nicht die Chance ergriffen, dieses Grundstück zu enrerben, um es gemeinnützig zu gestatten?
worin besteht diese Notwendigkeit des S-geschoßigen Baukomplexes?
Bislang waren diese Bebauung und Versiegelung für Sie * allem Anschein nach - ununterbrochen eine
vorrangige Absicht. Dies ist nicht nachvollziehbar.
Wem nützen auf längere Sicht 5 Stockwerke Büroräumlichkeiten?

lch wünsche mir als Bürgerin der Stadt Villach - nun schon bald seit 70 Jahren - eine Antwort von lhnen
persönlich Herr Bürgermeister, am liebsten persönlich. lch möchte es verstehen können, weshalb siö mit
solcher Vehemenz an diesem Projekt festhalten.

Beatrix Haller
Widmanngasse 4
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Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht 
 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bürohaus am Burgplatz 3, Villach fand am 26.April 
2022 eine mündliche Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht in Wien statt. 
 
Neben einer Parzellenzusammenlegung wurde auch über den Verlauf der südlichen 
Grundstücksgrenze verhandelt. 
 
Keine Entscheidung wurde getroffen über die  nicht korrekte Abänderung 
eines vom Landesverwaltungsgericht Kärnten abgelehnten 
Teilbebauungsplanes. 
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Bauproiekt in der Kritik
Neubau in der Villacher Innenstadt wird diskutiert.
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N ach 14 Jahren Stillstand
ururde am Wochenende

das bewilligte Bauprojekt am
Burgplatz in Villach vorge-
stellt. Seitdem wird in den
Sozialen Medien kontrovers
über das Projekt diskutiert.
Im Fokus steht Bodenver-
siegelung. Neben Lesern übt
auch Erde-Gemeinderätin

i Gaby Krasemann Kritik.In
einer Aussendung äußert sich
die Stadtplanerin zum Abriss
des,,Nais-Hauses" und dem
geplanten Neubauprojekt. Sie

betont, dass in der dicht be-

bauten Innenstadt zusätzli-

che versiegelte Flächen die

bestehenden Probleme, wie
Hitzebelastung und Über-

schwemmungen, weiter ver-
schärfen würden. Krasemann
kdtisiert außerdem, dass die
Stadt Villach die Fläche nicht
schon vor lahren in einen
grünen Erholungsraum für
die Bewohner umgewandeit
hat. Die Idee eines Parks für
alle ist nicht neu. Bereits 2017

brachte die ÖW einen Antrag
im Gemeinderat ein, das
Grundstück anzukaufen, da-

mals sorgten AnrainerPro-
teste zu Verzögerungen.


